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1. Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss  07.03.2006 

 
Betreff 
 

Anregung gemäß § 24 GO NW; 
hier: Eingabe vom 23.01.2006 betreffend Aufstellung eines Verkehrszeichens 260 (= 

Verbot für Krafträder sowie für Kraftwagen und sonstige mehrspurige 
Kraftfahrzeuge) auf der Straße „Am Hollenberg“/Ecke „In der Falmerswiese“ in 
Donrath 

 

 
 
Beschlussvorschlag 
 

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss beschließt, die Angelegenheit in den 
Ausschuss für Umwelt, Verkehr und öffentliche Ordnung zu verweisen. 
 

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen im lfd. Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr 

X nein  ja Euro:  Deckungs- 
 Abwicklung im Mittel stehen Mittel stehen  vorschlag 

 Verwaltungshaushalt  Vermögenshaushalt Wirtschaftsplan zur Verfügung nicht zur Verfügung  siehe Begründung 

 
Finanzielle Auswirkungen in den Folgejahren/Folgekosten 
 weitere Raten Euro Vorgesehen im für

X nein  ja Investitionsprogramm 
 jährliche Folgekosten Euro ab

X nein  ja 

 
 
Beratungsergebnis 
 Sitzung am TOP 

   
mit 

ja nein Enthaltungen  laut 
Beschluss- 

 abweichender 
Beschluss 

 einstimmig  Stimmenmehrheit     vorschlag  (Rückseite) 

 



 
 

zuständiges/ 
federführendes 
Amt 
 
 
 
 

beteiligtes  
Amt 

beteiligtes 
Amt 

Zustimmung 
RPA (bei 
Vergabe) 

Gegen- 
zeichnung 
Kämmerer 

Handzeichen 
Dezernent 

Gegenzeichnung 
BM 

 

 
Begründung 
 

Anl. Der Antrag vom 23.01.2006 ist beigefügt. 
  

Die Straßen „In der Falmerswiese“ und „Am Hollenberg“ sind mit Zeichen 260 (= Verbot für 
Krafträder...sowie für Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge) und dem Zusatz 
„Anlieger frei“ für den Durchgangsverkehr aus Richtung B 507 und „Kuttenkauler Weg“ gesperrt. 
Zwischen den Straßen „In der Falmerswiese“ und „Am Hollenberg“ befand sich bis Oktober 
2005 ein weiteres Verkehrszeichen 250 (= Verbot für Fahrzeuge aller Art) mit dem Zusatz 
„Anlieger frei“, das den Anliegern der Straße „In der Falmerswiese“ untersagte, die Straße „Am 
Hollenberg“ zu nutzen, um zur B 507 zu gelangen.  
 
Zum Sachverhalt: 
 
Aufgrund eines Antrages auf Sperrung der Straße „Am Hollenberg“ mittels herausnehmbarer 
Sperrpfosten vom 31.01.2005 wurde die Angelegenheit in der Sitzung des Ausschusses für 
Umwelt, Verkehr und öffentliche Ordnung am 03.03.2005 mit folgendem Ergebnis behandelt : 

• „Die Angelegenheit wird abschließend zur weiteren Beratung in das Verkehrsgremium 
verwiesen.  

• Das städtische Geschwindigkeitsmessgerät kommt - antragsgemäß und sobald wie 
möglich - auf der Straße „Am Hollenberg“ zum Einsatz“.  

 
Die Messdaten (- Geschwindigkeitssituation sowie die Anzahl der Fahrzeuge -) wurden dem 
Verkehrsgremium dann in seiner Sitzung am 27.09.2005 - auch unter Berücksichtigung 
zwischenzeitlich eingegangener, gegenläufiger Anträge von Anwohnern der Straße „In der 
Falmerswiese“ vom 13.06.2005 und 22.09.2005 - vorgelegt. 
 
Das Verkehrsgremium kam dabei zu folgendem Ergebnis : 
 
 „Die Geschwindigkeitsmessungen auf der Straße „Am Hollenberg“ weisen weder im Hinblick 
auf die ermittelten Geschwindigkeitswerte (V85% - Geschwindigkeiten von 35,5 km/h bzw. 25 
km/h bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h -) noch auf die Frequentierung 
der Straße (= durchschnittlich 132 bzw. 295 Werte / Tag) Auffälligkeiten auf.  
Ein weiterer Antrag von 29 AnwohnerInnen der Straßen „In der Falmerswiese“ / „Am 
Hollenberg“ vom 22.09.2005 wird den Mitgliedern des Verkehrsgremiums vorgelegt. In diesem 
Antrag wird die Entfernung des Zeichen 250 (= Verbot für Fahrzeuge aller Art) mit dem Zusatz 
„Anlieger frei“ - an der Zufahrt zur Straße „Am Hollenberg“ von der Straße „In der Falmerswiese“ 
aus - gefordert.   
Das Verkehrsgremium beschließt die Entfernung des v.g. Verkehrszeichens, weil es nach 
Schließung der Zufahrt zur B 507 durch den Bau des Lärmschutzwalles an dieser Stelle 
überflüssig ist. Die Straßen „In der Falmerswiese“ und „Am Hollenberg“ sind durch die 
bereits vorhandene Beschilderung aus Richtung B 507 bzw. Kuttenkauler Weg für den 
Durchgangsverkehr gesperrt.   
An der Einmündung „Am Hollenberg“/Ecke B 507 wird zudem das dort vorhandene Zeichen 250 
durch ein Zeichen 260 (= Verbot für Krafträder.sowie für Kraftwagen und sonstige mehrspurige 
Kraftfahrzeuge) ersetzt.“  
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Gegen eine Sperrung der Straße „Am Hollenberg“ - mittels Sperrpfosten o.ä. – spricht zudem, 
dass sich das Verkehrsaufkommen auf die Straßen „In der Falmerswiese“ und Kuttenkauler 
Weg verlagern würde. Diese Straßen müssten dann auch den Anliegerverkehr des zur B 507 
hin abgebundenen Teilstückes der Straße „Am Hollenberg“ aufnehmen.  
 
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass sich auch 5 AnwohnerInnen der Straße „Am Hollenberg“ 
mit ihrem Antrag gegen eine Sperrung der Straße ausgesprochen haben, u.a. mit dem 
Argument, dass dann seitens der Anlieger Umwege in Kauf zu nehmen wären. 
 
 
 
Zudem ist die in Rede stehende Straße sehr schmal. Eine Wendemöglichkeit – beispielsweise 
für größere Lieferfahrzeuge – ist in der Örltichkeit nicht vorhanden, so dass eine dauerhafte 
Sperrung der Straße nicht befürwortet werden kann.“ 
 
 
Aufgrund des nunmehr eingegangenen Antrages vom 23.01.2006 sollte die Angelegenheit 
erneut im Ausschuss für Umwelt, Verkehr und öffentliche Ordnung aufgegriffen und zu einer 
abschließenden Entscheidung geführt werden. 
 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
Hildebrand  
Beigeordneter 
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